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Fortsetzung von Seite 4

vom 12.07.2021 bis 13.08.2021

im Bauinformationsbüro der Stadtverwaltung Erfurt, 
Warsbergstraße 1, 1.Obergeschoss, innerhalb der Öff-
nungszeiten

Montag, Mittwoch und Freitag 09:00 bis 12:00 Uhr
Dienstag: 09:00 bis 12:00 und 13:00 bis 18:00 Uhr 
Donnerstag: 09:00 bis 12:00 und 13:00 bis 16:00 Uhr
(außer samstags, sonn- und feiertags)

zu jedermanns Einsicht öffentlich aus.

Außerhalb dieser Zeiten ist die Einsichtnahme nach 
gesonderter Terminvereinbarung mit dem Bauinforma-
tionsbüro möglich. (Kontakt: 0361 655-3914;

  bauinfo@erfurt.de)

Darüber hinaus können im Rahmen des Bürgerservices 
die Unterlagen während des o. g. Auslegungszeitraumes 
nach vorheriger Terminabsprache in der Ortsteilbetreu-
ung, Rumpelgasse 1 in Erfurt (Kontakt: 0361 655-1051) 
eingesehen werden.

Es wird darauf hingewiesen, dass diese Möglichkeit der 
Einsichtnahme keine Auslegung im Sinne des § 3 Abs. 2 
Satz 1 BauGB darstellt.
Während der Auslegungsfrist besteht die Gelegenheit 
zur Äußerung und Erörterung der Planung. Von Jeder-
mann können Stellungnahmen zum Entwurf schriftlich 
oder während der Öffnungszeiten mündlich zur Nieder-
schrift vorgebracht werden. 
Die Planung kann gem. § 4a Abs. 4 Satz 1 BauGB unter 

  www.erfurt.de/ef111560 eingesehen werden.

Ziele und Zwecke der Planung:

• Konkretisierung der Regelungen zu den zulässigen 
Arten der Nutzungen; Ausschluss von Einzelhandel 
und Vergnügungsstätten

• Überarbeitung der Festsetzungen zur Lärmkontin-
gentierung unter Beibehaltung der bestehenden 
Emissionsmöglichkeiten.

Der Bebauungsplan wird im vereinfachten Verfahren 
nach § 13 BauGB, ohne Durchführung einer Umweltprü-
fung nach § 2 Abs. 4 BauGB aufgestellt.

Die Skizze stellt die ungefähre Lage der Planung dar und 
dient nur zur allgemeinen Information.

Hinweise:

Bei der Abgabe von Stellungnahmen ist die Angabe der 
Anschrift des Verfassers zweckmäßig. Eine Mitteilung 
des Abwägungsergebnisses ist anderenfalls nicht mög-
lich. Ohne Zuordnung der Stellungnahme kann die Ein-
schätzung der Betroffenheit privater Belange erschwert 
sein.
Mit der Abgabe der Stellungnahme wird in die Verarbei-
tung personenbezogener Daten zum Zwecke der Durch-
führung des Bebauungsplanverfahrens eingewilligt.
Über die eingegangenen Stellungnahmen wird in öf-
fentlicher Sitzung des Stadtrates beraten und entschie-
den.

In Umsetzung der Informationspflichten der EU-Daten-
schutzgrundverordnung können im o. g. Bauinforma-

tionsbüro der Stadtverwaltung Erfurt innerhalb der  
o. g. Öffnungszeiten und unter

  www.erfurt.de/ef129669 die erforderlichen Infor-
mationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten 
im Rahmen des Verfahrens eingesehen werden. Dabei 
handelt es sich insbesondere um Angaben zu den Kon-
taktdaten der Verantwortlichen und Datenschutzbeauf-
tragten, dem Zweck und den Rechtsgrundlagen der 
Verarbeitung, den personenbezogene Daten, den be-
troffenen Personen, den Empfängern personenbezoge-
ner Daten, die Dauer der Speicherung, die Rechte der 
Betroffenen und zum Beschwerderecht bei Aufsichts-
behörden.

Nicht fristgerecht vorgebrachte Stellungnahmen kön-
nen bei der Beschlussfassung über den Bebauungsplan 
unberücksichtigt bleiben.

gez. Bausewein
A. Bausewein
Oberbürgermeister  

Zur Drucksache Nr. 1270/20

B E S C H L U S S 

zur Drucksache Nr. 2459/20 
der Sitzung des Jugendhilfeausschusses vom 15.04.2021

Konzeption für eine einjährige Bedarfs-
planung Kindertageseinrichtungen/ 
Kindertagespflege

Genaue Fassung:

01 Der Beschluss zur DS 0199/16 vom Jugendhilfeaus-
schuss am 02.06.2016 (Konzeption zur Erstellung 
einer Bedarfsplanung Kindertageseinrichtungen/
Kindertagespflege für die Stadt Erfurt) wird aufge-
hoben.

02 Die Konzeption für die einjährige Bedarfsplanung 
Kindertageseinrichtungen/Kindertagespflege in der 
Stadt Erfurt (Anlage 1) wird beschlossen.

***

Hinweis:

Die Anlage des Beschlusses kann im Bürgerservicebüro 
des Bürgeramtes, Bürgermeister-Wagner-Straße 1, 
99084 Erfurt eingesehen werden. Aufgrund der derzei-
tigen Situation ist der Zugang zum Bürgeramt regle-

mentiert und kann nur mit vorherigem Termin betreten 
werden. Zur Terminvereinbarung wenden Sie sich bitte 
per E-Mail    pass-meldewesen@erfurt.de oder Telefon 
0361 655-7844 an den Bereich Bürgerservice.  

B E S C H L U S S 

zur Drucksache Nr. 2530/20
der Sitzung des Stadtrates vom 05.05.2021

Vorhabenbezogener Bebauungsplan 
ALT424 „Löbertor“ – Abwägungs- und 
Satzungsbeschluss

Genaue Fassung:

01 Die Abwägung zu den im Rahmen der Beteiligung 
der Öffentlichkeit, der Behörden und sonstiger Trä-
ger öffentlicher Belange eingegangenen Stellung-
nahmen wird beschlossen. 

 Das Abwägungsergebnis mit Begründung (Anlage 
5) ist Bestandteil des Beschlusses.

02 Gemäß § 10 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) i.V.m. § 
88 Abs. 2 Thüringer Bauordnung (ThürBO) und § 19 
Abs. 1 Satz 1, § 2 Abs. 1 und 2 Thüringer Gemeinde- 
und Landkreisordnung (Thüringer Kommunalord-
nung - ThürKO) in der zum Zeitpunkt des Satzungs-
beschlusses jeweils gültigen Fassung, wird der 
vorhabenbezogene Bebauungsplan ALT424 „Löber-
tor“, bestehend aus der Planzeichnung (Anlage 2,  
M 1:500) mit den textlichen Festsetzungen in seiner 
Fassung vom 10.02.2021 und  dem Vorhaben- und 
Erschließungsplan (Anlage 3), als Satzung beschlos-
sen.

* * *

Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich be-
kannt gemacht.
Gemäß § 21 Abs. 3 Satz 1 Thüringer Kommunalordnung 
(ThürKO) wurde die vorstehende Satzung der Rechts-
aufsichtsbehörde vorgelegt. 
Die Satzung tritt gem. § 10 Abs. 3 Satz 4 Baugesetzbuch 
(BauGB) mit dieser Bekanntmachung in Kraft.

Jedermann kann die Satzung und die den Festsetzungen 
zu Grunde liegenden Vorschriften wie DIN-Normen  
o. ä. im Bauinformationsbüro der Stadtverwaltung Er-
furt, Warsbergstraße 1, 1. Obergeschoss, innerhalb der 
Öffnungszeiten

Montag, Mittwoch und Freitag 09:00 bis 12:00 Uhr
Dienstag: 09:00 bis 12:00 und 13:00 bis 18:00 Uhr 
Donnerstag: 09:00 bis 12:00 und 13:00 bis 16:00 Uhr
(außer samstags, sonn- und feiertags)

einsehen und über den Inhalt Auskunft verlangen.

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung der 
im § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB bezeichneten 
Verfahrens- und Formvorschriften, eine unter Berück-
sichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der 
Formvorschriften über das Verhältnis des Bebauungs-
planes und des Flächennutzungsplanes, ein nach § 214 
Abs. 2a BauGB beachtlicher Fehler oder ein nach § 214 
Abs 3 Satz2 BauGB beachtlicher Mangel des Abwägungs-
vorgangs nur beachtlich werden, wenn sie innerhalb 
eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich 
gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des die Ver-
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letzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht 
worden sind.

Ist diese Satzung unter Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften, die in der Thüringer Kommunalord-
nung enthalten oder aufgrund der Thüringer Kommu-
nalordnung erlassen worden sind, zustande gekommen, 
so ist die Verletzung gemäß § 21 Abs. 4 Satz 1 ThürKO 
unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres 
nach Bekanntmachung der Satzung gegenüber der Ge-
meinde unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die 
Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht 
worden ist. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über 
die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekannt-
machung der Satzung verletzt worden sind (vgl. § 21 Abs. 
4 Satz 2 ThürKO).
Wurde eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf 
der Jahresfrist jedermann diese Verletzung geltend 
machen (vgl. § 21 Abs. 4 Satz 3 ThürKO). 

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 über die 
Fälligkeit etwaiger Entschädigungsansprüche im Falle 
der in den §§ 39 - 42 BauGB bezeichneten Vermögens-
nachteile, deren Leistung schriftlich beim Entschädi-
gungspflichtigen zu beantragen ist, und des § 44 Abs. 
4 BauGB über das Erlöschen von Entschädigungsansprü-
chen, wenn der Antrag nicht innerhalb der Frist von drei 
Jahren gestellt ist, wird hingewiesen.

Die ungefähre Lage des Geltungsbereiches der Planung 
ist aus beistehender Informationsskizze ersichtlich.

ausgefertigt: Erfurt, den 21.06.2021

gez. Bausewein
A. Bausewein
Oberbürgermeister   

Zur Drucksache Nr. 2530/20

T H Ü R I N G E R  L A N D E S A M T  F Ü R  B O D E N M A N A G E M E N T

U N D  G E O I N F O R M AT I O N  –  K ATA S T E R B E R E I C H  E R F U R T

Öffentliche Bekanntmachung der 
Offenlegung,der Grenzwiederherstellung 
und Abmarkung von Flurstücksgrenzen

In der Landeshauptstadt: Erfurt, Gemarkung: Schmira,

Flur 1, Flurstück 49/3, 50, 52/1, 52/2, 53/1, 53/2, 54/3, 54/4, 
59, 66/1, 66/2,  83/1, 83/2, 242/56, 243/56, 420/52 
Flur 2, Flurstücke31/2, 31/4, 132/36, Flur 3, Flurstücke 4, 
5, 9/4, 33/1, 35, 48/2, 50, 52/2, 52/3, 52/15, 52/19, 52/20, 
52/22, 52/24, 52/25, 52/26, 52/27, 52/28, 53/1, 59/11, 59/12, 
60/2, 61/2, 61/3, 64, 65, 66, 67/1, 78, 111/1, 190/5, 190/8, 
190/9, 190/10, 194/6, 195/1, 195/2, 606/51, 678/194, 
679/194, 714/194, 715/194, 720/194

wurde eine Grenzwiederherstellung und Abmarkung 
nach den Bestimmungen der §§ 9 bis 14 des Thüringer 
Vermessungs- und Geoinformationsgesetzes (Thür-
VermGeoG) vom 16. Dezember 2008 (GVBl. S. 574) in der 
jeweils geltenden Fassung durchgeführt. Über das Er-
gebnis der Liegenschaftsvermessung wurde eine Grenz-
niederschrift aufgenommen. Diese Grenzniederschrift 
und die Dokumentation der Anhörung der Beteiligten 
sowie die dazugehörige Skizze können von den Betei-
ligten 

vom 12.07.2021 bis 12.08.2021

Montag bis Donnerstag
in der Zeit  von 08:00 bis 12:00 und 13:00 bis 15:30 Uhr
Freitag in der Zeit  von 08:00 bis 12:00 Uhr

in den Räumen des Thüringer Landesamt für Bodenma-
nagement und Geoinformation, Katasterbereich Erfurt, 
Hohenwindenstraße 14, 99086 Erfurt nach vorheriger 
Terminabsprache (0361 / 57417 6901) eingesehen werden.

Gemäß § 10 Abs. 4 ThürVermGeoG wird durch Offenle-
gung die Liegenschaftsvermessung (Grenzniederschrif-
ten und dazugehörige Skizzen) bekannt gegeben. Die 
Liegenschaftsvermessung gilt als anerkannt, wenn in-
nerhalb eines Monats nach Ablauf der Offenlegungs-
frist kein Widerspruch eingelegt wurde.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen die Liegenschaftsvermessungen kann innerhalb 
eines Monats nach Ablauf der Offenlegungsfrist beim 
Thüringer Landesamt für Bodenmanagement und Geo-
information, Katasterbereich Erfurt, Hohenwindenstra-
ße 14, 99086 Erfurt Widerspruch eingelegt werden.

Erfurt, 23. Juni 2021

gez. Ute Scheelen
(Obervermessungsrätin)  

U M L E G U N G S A U S S C H U S S

Bekanntmachung der Unanfechtbarkeit 
des Beschlusses über die vereinfachte 
Umlegung vom 22.04.2021 im Umlegungs-
gebiet VUV 5/17 „An der Leite“ gemäß 
§ 83 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) in der 
derzeit gültigen Fassung

Der Beschluss über die vereinfachte Umlegung vom 
22.04.2021 für die Grundstücke im alten und neuen Be-

stand unter den Ordnungsnummern 1, 2, 3, 4, 5.1, 5.2, 6, 
7, 8, 9.1, 9.2, 10, 12 13 und 14 ist am 07.06.2021 bestands-
kräftig geworden.

Mit dieser Bekanntmachung wird gemäß § 83 BauGB 
der bisherige Rechtszustand durch den mit dem Be-
schluss zur vereinfachten Umlegung  vorgesehenen 
neuen Rechtszustand ersetzt. Die Bekanntmachung 
schließt die Einweisung der neuen Eigentümer in den 
Besitz der zugeteilten Grundstücke oder Grundstücks-
teile ein.
Die Berichtigung des Grundbuchs und des Liegen-
schaftskatasters wird bei den zuständigen Behörden 
veranlasst. Die Geldleistungen werden mit dieser Be-
kanntmachung fällig.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen die in der Veröffentlichung  getroffenen Festle-
gungen kann innerhalb eines Monats nach Veröffentli-
chung Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch 
ist im Amt für Geoinformation, Bodenordnung und 
Liegenschaften, Geschäftsstelle des Umlegungsaus-
schusses, Warsbergstraße 3, 99092 Erfurt, als Stelle 
nach § 6 ThürUaVO der Landeshauptstadt Erfurt schrift-
lich oder zur Niederschrift zu erheben.

Der Widerspruch kann auch mittels De-Mail mit Absen-
derbestätigung im Sinne des § 5 Abs. 5 des De-Mail-
Gesetzes an die De-Mail-Adresse

  stadtverwaltung@erfurt.de-mail.de erhoben wer-
den. Die Einlegung des Widerspruches mittels einfacher 
E-Mail genügt hingegen nicht den Anforderungen an 
die Schriftform.

Erfurt, den 21.06.2021

(Siegel)

Volker Hartmann
Der Vorsitzende des Umlegungsausschusses   

U M L E G U N G S A U S S C H U S S

Bekanntmachung der Unanfechtbarkeit 
des Beschlusses über die vereinfachte 
Umlegung vom 22.04.2021 im Umlegungs-
gebiet VUV 1/19 „Im Trift/Am Brauhaus“ 
gemäß § 83 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) 
in der derzeit gültigen Fassung

Der Beschluss über die vereinfachte Umlegung vom 
22.04.2021 für die Grundstücke im alten und neuen Be-
stand unter den Ordnungsnummern 1, 2, 3, 4.1, 4.2, 6, 7, 
8.1, 8.2, 9, 10, 11, 13, 15 und 16 ist am 07.06.2021 bestands-
kräftig geworden.

Mit dieser Bekanntmachung wird gemäß § 83 BauGB 
der bisherige Rechtszustand durch den mit dem Be-
schluss zur vereinfachten Umlegung  vorgesehenen 
neuen Rechtszustand ersetzt. Die Bekanntmachung 
schließt die Einweisung der neuen Eigentümer in den 
Besitz der zugeteilten Grundstücke oder Grundstücks-
teile ein.

Die Berichtigung des Grundbuchs und des Liegen-
schaftskatasters wird bei den zuständigen Behörden 

Wahler, Susanne
Rechteck


